
Abnahmevertrag für häusliches Abwasser  
zur landwirtschaftlichen Verwertung 
 

Im Sinne einer Übergangslösung können die häuslichen Abwässer von landwirtschaftlichen Liegenschaften mit 
weniger als 8 DGVE Rinder- oder Schweinegülleanfall landwirtschaftlich verwertet werden, wenn die Gebäude 
ausserhalb des Bereichs der öffentlichen Kanalisation liegen und der Anschluss oder eine andere Verwertungs-
möglichkeit technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar ist (Bundesgesetz über den Schutz der 
Gewässer, Art. 11-17). 

 

Abgeber Betriebs-Nr.  Tel.-Nr.  

 Name/Vorname  

 Strasse  

 PLZ, Ort  

     

Abnehmer Betriebs-Nr.  Tel.-Nr.  

 Name/Vorname  

 Strasse  

 PLZ, Ort  

 
 

Angaben zum Abgeberbetrieb 
 

Anfall häusliches Abwasser ................  Personen  (60 m
3
 pro Person)    =   .................  m

3
 pro Jahr  

 

Benötigtes Lagervolumen ................  m
3
    (für 5 Monate = 25 m

3
 pro Person) 

 

Vorhandenes Lagervolumen ...............  m
3
  

 
 

Vertragsbestimmungen  
 

- Der Abnehmer verfügt über einen Tierbestand von mindestens 8 DGVE Rindvieh und/oder Schweine, die 
vorwiegend Gülle produzieren, zusätzlich 1.5 DGVE pro Person zugeführtes Abwasser.  

- Der Abnehmer verpflichtet sich, das häusliche Abwasser abzunehmen und auf seinem Betrieb, gemischt mit 
Gülle, landwirtschaftlich zu verwerten. 

- Der Abnehmer verfügt über genügend Lagervolumen für die Gülle und das eigene häusliche Abwasser und 
stellt dem Abgeber  .......... m

3 
Güllegrube für die Lagerung

 
des häuslichen Abwassers zur Verfügung.  

- Die Anlagen des Abgebers und des Abnehmers sind dicht und funktionstüchtig. 

- Der Vertrag wird auf eine Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Erfolgt keine Kündigung, so verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate vor Ablauf des Vertrages. Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Eine Kopie des Kündigungsschreibens ist der Gemeinde und der 
Landwirtschaft Aargau zuzustellen. 

- Wird das Wohnhaus des Abgebers an die Gemeindekanalisation angeschlossen, erlischt dieser Vertrag.  

- Die Kosten der Abwasserentsorgung trägt der Abgeber. 

 

Besondere Abmachungen 

 

 
 

Der Abgeber  

Ort, Datum, Unterschrift  

Der Abnehmer  

Ort, Datum, Unterschrift  

Gemeinde des Abgebers  

Ort, Datum, Unterschrift  

 
Verteiler durch die Gemeinde: Vertragsparteien und Landwirtschaft Aargau, Tellistrasse 67, 5001 Aarau         März 18 
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